
Schützenbund Buchs AG (www.sb-buchs.ch) 

_____________________________________ 
 

41. Bresteneggschiessen 
_____________________________________ 
 
Distanz 300 Meter 
 
Regionale Schiessanlage Buchs AG 
32 Scheiben Polytronic TG 3002 
 
Gruppen- und Einzelwettkampf 
A 10, 2 Probe, 6 Einzel, 4 Serie (ohne Zeitbeschränkung) 

 
Auszahlungsstich 
_____________________________________ 
 
Freitag,     18. Mai 2012           17.00 - 19.30 Uhr 
 
Samstag,  19. Mai 2012    08.00 - 12.00 Uhr 
    13.30 - 16.00 Uhr 
 
Pfingstmontag, 28. Mai 2012 08.00 - 12.00 Uhr 
 

Wir heissen alle Schützinnen und Schützen herzlich willkommen 
 und wünschen allen ‚Guet Schuss‘ und einen angenehmen Aufenthalt in Buchs. 

_____________________________________ 
Gleichzeitig findet in der gleichen Region statt: 
17. Stadtschiessen (SG Zofingen) 300 m, Schiessplatz Heitere in Zofingen 
31. Obertelschiessen (SG Suhr) 300 m, Schiessplatz Obertel in Suhr 

 



Allgemeine Bestimmungen  
Vorschriften Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schiessen (RSpS) des 

SSV sowie sämtlichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, 
Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittelverzeichnissen von SSV, 
USS, SAT und AGSV. 

 Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit 
aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur Verfügung. 
Diese sind vom Organisator jederzeit anzuwenden. 

Alterskategorien Jugendliche, (JJ) 10 - 16 Jahre 1996 – 2002 
Junioren, (J) 17 - 20 Jahre 1992 – 1995 
Elite, (E) offene Alterstufe  
Senioren, (S) 46 - 59 Jahre 1953 – 1966 
Veteranen, (V) 60 - 69 Jahre 1943 – 1952 
Seniorveteranen, (SV) ab 70 Jahre 1942 und älter 

Teilnahmeberechtigung Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der 
teilnehmenden Vereine sind. Jedes Wettkampfprogramm darf vom demselben 
Teilnehmenden nur einmal geschossen werden. 

Munition Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet werden. Die 
Hülsen bleiben dessen Eigentum. 

Sportgerätekontrolle Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 
Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das Einhalten der 
Sicherheitsregeln gemäss RSpS Art. 1 TR 
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine Entladekontrolle 
durchzuführen. 

Absenden Es findet kein Absenden statt. 
 Die Ranglisten werden innert vier Wochen nach dem letzten Schiesstag im 

Internet (sb-buchs.ch) veröffentlicht. 
Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und Gegenstände. 
Versicherung Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die 

Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere Ansprüche. 
Beschwerderecht Allfällige Beschwerden diesen Anlass betreffend werden vom Organisator 

sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekursrecht an die 
Disziplinarkommission des SSV (Reg-Nr. 1.31.00 vom 28.08.2001). 

 
Anmeldungen Unter Verwendung der Anmeldekarten an: 

Schützenbund Buchs AG, Postfach, 5033 Buchs AG oder 
 jho@gmx.ch (Horlacher Sepp) Telefon 062 822 94 21  

  Auf dem Anmeldetalon muss ein Postcheck- oder Bankkonto   
  angegeben werden, am besten ES beilegen.  

 
Kontakt Telefon Schiessanlage während den Schiesszeiten 062 822 30 53 
 
Schützenbund Buchs AG Buchs, 20. November 2011 
 
Der Präsident Die Aktuarin 
Beat Schertenleib Monika Biner 
 
Schiessplan geprüft und genehmigt Beinwil am See, 22. November 2011 
Aarg. Schiesssportverband AGSV 
BL Freie Schiessen 300m sig. Jürg Weber 
 



Gruppenwettkampf 300 m 
 
Sportgeräte alle Gewehre 

 
Schiessprogramm: Scheibe A 10 
   2 Probe obligatorisch 
   6 Schüsse Einzel 
   4 Schüsse Einzel, ohne Zeitbeschränkung am Schluss gezeigt 
 
Stellungen:  Freigewehr nicht liegend; Standardgewehr und Karabiner liegend frei 
   Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
   Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend 
   aufgelegt und mit dem Freigewehr liegend frei schiessen 
 
Gruppendoppel:  keines 
 
Einzelteilnahmegeb.: Fr. 24.00 inkl. Munition und Abgaben.  
   Fr. 18.00 für Junioren und Jugendliche 
     
Auszeichnungen:  CH-Honig (500 gr.) oder KK AGSV, Wert Fr. 10.00 
 
         E/S V/J SV/JJ 
  Kat. A Standard- und Freigewehre 91 89 88 
  Kat. B Stgw 57/02    82 80 79 
  Kat. D Karabiner, Stgw 57/03, Stgw 90 85 83 82 
 
Gruppenwettkampf:  Der Gruppenwettkampf wird in 2 Kat. ausgetragen 

Kat. A alle Gewehre; Kat. D alle Ordonnanzgewehre 
 
  5 lizenzierte Schützen eines Vereins bilden eine Gruppe. 
  Jeder Teilnehmende kann nur in einer Gruppe/Kat. teilnehmen. 
 
Rangordnung: Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang.  Bei 

Punktegleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate, dann die  
  Tiefschüsse der ganzen Gruppe. 

  
Gabensatz: Mindestens Fr. 3.-- pro Teilnehmer am Gruppenwettkampf (Einzel- 

und Gruppenschützen) plus ein eventueller Differenzbetrag aus dem 
Auszahlungsstich an mindestens 30 Gruppen, wobei die Aufteilung auf 
die 2 Kat. prozentual aufgrund der jeweiligen Beteiligung erfolgt. Für 
die 1. Ränge sind garantiert: Kat. A und D je Fr. 250.-- 

 
Während dem Anlass nicht bezogene Einzelauszeichnungen verfallen 
zugunsten des Organisators.



 
Auszahlungsstich    
 
Teilnahme: Nur für Schützen, welche den Gruppenwettkampf bestreiten.  
 
Schiessprogramm: Es zählt das Resultat des Gruppenwettkampfes. 
 
Doppelgeld: Fr. 8.00 (sofortige Barauszahlung) 
 
  Kat. A, Sport  Kat. B, Stgw02 Kat.D, Ord.  
 

100 Punkte Fr.  80.-- Fr. 100.-- Fr. 100.-- 
  99 Punkte Fr.  60.-- Fr.   80.-- Fr.   70.-- 
  98 Punkte Fr.  40.-- Fr.   60.-- Fr.   50.-- 
  97 Punkte Fr.  20.-- Fr.   50.-- Fr.   40.-- 
  96 Punkte Fr.  15.-- Fr.   40.-- Fr.   30.-- 
  95 Punkte Fr.  10.-- Fr.   30.-- Fr.   20.-- 
  94 Punkte Fr.    8.-- Fr.   25.-- Fr.   15.-- 
  93 Punkte Fr.    5.-- Fr.   20.-- Fr.   10.-- 
  92 Punkte  Fr.   15.-- Fr.     8.-- 
  91 Punkte  Fr.   10.-- Fr.     5.-- 
  90 Punkte  Fr.     8.-- 
  89 Punkte  Fr.     5.-- 
 
Nachzahlungen Erreicht die sofortige Barauszahlung: 
 weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte 

Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent zur 
Verlängerung des Gabensatzes nachbezahlt; 

 50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte 
Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent dem 
Gruppenwettkampf zugewiesen. 

Bestimmungen Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen zu 
Gunsten des Organisators. 

 
 
 
 
 
 


